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XII Berichtigungen und Zusätze.

Berichtigungen und Zusätze.

Zum I. Buch (öffentliche Schuld).
Auf Seite 20 Zeile 12 muss statt der Zahl 411 gelesen werden: 511.
Auf Seite 16 Zeile 9 (von unten) muss gelesen werden: „des Jahres 1846 475,5 Mill. M.

U. 8. W."

Auch ist zu § 35 (Seite 40) nachzutragen, dass seit 1900 an Stelle von verzinslichen 
nur noch unverzinsliche Schatzanweisungen ausgegeben werden, wie dies schon bisher im 
Reiche üblich war. Die seitdem bei Kap. 35 Tit. 6 eingestellten Summen stellen daher 
seitdem nicht mehr die Zinsen, sondern den Diskont bei der Begebung und die Spesen dar.

Zum III. Buch (Allgemeine Finanzverwaltung)
wird bemerkt, dass die Ausführungen „zur Reichsfinanzreform14 bei Erscheinen der neuen 
Reichsfinanzvorlage bereits im Druck fertiggestellt waren, sodass eine Berücksichtigung der 
letzteren nicht mehr erfolgen konnte.

Zusätze zu § 214 der Nachträge (Domänenverwaltung).
Zu 8. 228. Auf Erwägungen, die in einem andern Gebiet als dem der eigentlichen 

Domänenpolitik liegen, beruht die Bereitstellung des im § 270 der Nachträge erwähnten 
Fonds von 100 Mill. M. für Domänenankäufe in Westpreussen und Posen.

Zu 8. 229. Im Etatsjahr 1902 wurden angekauft 8 080,259 ha für 6416471 M., hiervon 
5 835,419 ha in Westpreussen und Posen, 1 094,190 ha in Ostpreussen; verkauft 2 443,725 ha 
für 4 359 464 M.; durch Tausch erworben 46,559 ha, durch Tausch oder Ablösung abgetreten 
56,704 ha.

Zusatz zu § 216 der Nachträge (Forstverwaltung).
Im Etatsjahr 1902 wurden an gekauft 12 063,679 ha für 3 715 342 M , hiervon 3 661,388 ha 

in Ostpreussen, 4 817,434 ha in Westpreussen und Posen; verkauft sind nur 75,884 ha für 
273 833 M. Durch Tausch sind hinzugetreten 901,603 ha, abgegangen 419,5 ha, durch 
Separation etc. hinzugetreten 244,321, abgegangen 476,932 ha.

Berichtigung zu § 227 der Nachträge (Eisenbahnverwaltung).
In der Tabelle auf 8. 270 ist zu lesen im Kopf „Rechnung44 1900 und 1901 und in 

Zeile 1 Spalte 3 „1 355 504 806,27 M.44


